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Grundzüge des Rechtsschutzes

Beitrags- und Gebührenbescheide müssen nicht hingenommen werden.
Da es sich bei ihnen um Verwaltungsakte handelt, steht dem Bürger ge-
gen einen fehlerhaften oder rechtswidrigen Bescheid in zweifacher Hin-
sicht Rechtsschutz zu:

I. Das Widerspruchsverfahren

Hierbei handelt es sich um ein außergerichtliches Verfahren, das zum ei-
nen der Selbstkontrolle der Verwaltung dient und zum anderen dem Bür-
ger eine zusätzliche Rechtsbehelfsmöglichkeit bietet, die an weniger hohe
formelle und finanzielle Voraussetzungen geknüpft ist als ein gerichtli-
ches Verfahren.

Der Widerspruch ist binnen einen Monats nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der erlassen-
den Behörde bzw. der Widerspruchsbehörde zu erheben. Die dem Be-
scheid angefügte schriftliche Rechtsbehelfsbelehrung ist im Hinblick hier-
auf sorgfältig durchzulesen.

Die Monatsfrist ist unbedingt einzuhalten. Nach ihrem Ablauf wird der
Bescheid bestandskräftig, d.h. er ist durch den Bürger nicht mehr angreif-
bar. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Bescheides, wobei dieser
grundsätzlich am dritten Tage nach seiner Aufgabe zur Post dem Bürger
als bekanntgegeben gilt.
Beispiel: Gebührenbescheid am 1.8. zur Post gegeben.

Bekanntgabe: 4.8.
Fristende: 4.9. (bzw. der nächste Werktag).

Zu berücksichtigen ist dabei, daß für die Fristeinhaltung nicht die recht-
zeitige Absendung des Widerspruches, sondern dessen rechtzeitiger Ein-
gang bei der Behörde maßgeblich ist. Dem Bürger steht nur dann eine län-
gere Frist von einem Jahr zu, wenn die dem Bescheid angefügte
Rechtsbehelfsbelehrung gänzlich fehlt oder fehlerhaft ist.
Es ist zur Wirksamkeit des Widerspruches zwar nicht erforderlich, jedoch
empfehlenswert, diesen schriftlich zu begründen, um die sachgerechte
Auseinandersetzung mit den Behörden zu fördern.

Unbedingt zu beachten ist, daß trotz Einlegung des Widerspruches
weiterhin Zahlungspflicht besteht, der nachzukommen ist, um Voll-
streckungsmaßnahmen und Verzugszinsen zu vermeiden (vgl. IV.).

II. Die Anfechtungsklage

Ggf. weiterhin erforderlichen Rechtsschutz bietet das Klageverfahren vor
dem Verwaltungsgericht. Wiederum binnen eines Monats (auch diese Frist
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ist unbedingt zu beachten) ist Anfechtungsklage beim zuständigen Ver-
waltungsgericht zu erheben, die sich gegen den Ausgangsbescheid ggf.
in Gestalt des Widerspruchsbescheides richtet, wobei Beschränkungen des
Anfechtungsumfanges möglich und aus Kostengründen z.T. ratsam sind.

Zu beachten ist auch hier, daß die Klageerhebung als solche die Zahlungs-
pflicht unberührt läßt (vgl. IV).

III. Weitere Instanzen/Berufung und Revision

Auch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann der Bürger ggf. in
zwei weiteren gerichtlichen Instanzen nochmals überprüfen lassen, wo-
bei jedoch zu beachten ist, daß sowohl die Berufung (seit 1.1.1997) als
auch die Revision an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind, einer aus-
drücklichen Zulassung bedürfen und dem Anwaltszwang unterliegen.

IV. Gebührenrechtliche Besonderheit: Zahlungspflicht trotz Wider-
spruch und Klage

Wie bereits angesprochen ist der Beitragspflicht trotz Widerspruch und
ggf. Klageverfahren zunächst unbedingt nachzukommen. Dies folgt aus
dem Umstand, daß im Rahmen der öffentlichen Abgaben (zu denen auch
Gebühren und Beiträge gehören) Widerspruch und Anfechtungsklage
gegen Gebühren- und Beitragsbescheide keine sog. aufschiebende Wir-
kung (Suspensiveffekt) enthalten, d.h. der Bescheid weder hinsichtlich
seiner Wirksamkeit noch seiner Vollziehung durch die Behörde gehemmt
wird. Soll der Zahlungspflicht bis zur Entscheidung der Streitfrage nicht
nachgekommen werden, so ist in einem gesonderten Verfahren einstwei-
liger Rechtsschutz zu begehren. Es ist zunächst umgehend bei der erlas-
senden Behörde ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung zu stellen.
Weist die Behörde diesen Antrag zurück, wird dieser ohne Angabe hin-
reichender Gründe nicht in angemessener Frist beschieden oder droht
bereits die Vollstreckung, dann kann sich der Bürger an das Verwaltungs-
gericht wenden und dort in einem besonderen, beschleunigten Verfahren
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung stellen.

Abschließend bleibt festzuhalten, daß den Bürgern gegen rechtswidrige
oder fehlerhafte Gebührenbescheide in ausreichendem Maße Rechtsmit-
tel zur Verfügung stehen, von denen leider oft aus Unkenntnis kein Ge-
brauch gemacht wird. Wenden Sie sich deshalb nach Erhalt eines
Gebührenbescheides unverzüglich (Monatsfrist beachten!) an Ihren ört-
lichen Haus- und Grundbesitzerverein und lassen Sie sich dort beraten.


